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Z Baus. Neubestellungen werden in der 6efdiäftsftei(e

iowie von den Crägern jederzeit enfgegengenomrtien. §
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Lokales.
* Erhaltet die Maulbeerbäume! Es sind Be¬

strebungen im Gange, die Seidenraupenzucht auf
Grund der Maulbeerblattfüitecung wieder in Auf¬
nahme zu bringen; es ist daher dringend geboten,
die vorhandenen Maulbeerbäume zu erhalten.

* Heulieferungen. Ueber die diesseitigen Heu¬
lieferungen für den Heeresbedarf bestehen in der
Landwirtschaft irrtümliche Auffassungen. Der
Gesamtjahresbedarfan Jnlandsheu hat die Heeres¬
verwaltung durch starke Heranziehung der Vorräte
in den besetzten Gebieten auf 1 Million Tonnen,
also auf nur wenige Prozent der inländischen
Produktion herabsetzen können. Wenn die ihnen
auferlegte Heulieferung von einzelnen Landwirten
trotzdem als besondere Härte empfunden wird, so
kann das nur an unzweckmäßigerörtlicher Ver¬
teilung liegen, gegen die bei der zuständigen Kreis¬
behörde Abhilfe zu beantragen wäre.

* Der Bunde-rat hat den Entwurf der Be¬
kanntmachung über die Vornahme kleiner Vieh¬
zählungen, den Entwurf der Bekanntmachung be¬
treffend Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes
über den vaterländischen Hilfsdienst und den Ent¬
wurf der Bekanntmachung über weitere Bearbeitung
der Volkszählung vom 1. Dezember 1916 ange¬nommen.

* Das Eiserne Kreuz erhielt der Handgranaten-
Gruppenführer Unteroffizier Christian Fuchs.

* Wir wollen nochmals darauf Hinweisen, daß
me Postkarten von Herrn Kunstmaler Haß über
Ostpreußen in der Buchhandlung von Christian
Lohmann zu haben sind.

* Zur Herstellung von Branntwein aus Wein.
Durch verschiedene Anfragen ist bekannt geworden,
daß über die Auslegung d:«r Verordnung vom
9. Januar 1917 über Branntwen aus Wein (Reichs-
GesetzblS . 25) Zweifel entstanden sind. Dazu

folgendes mitgeteilt: Aus sogenanntem feder-
v &11?. em  hergestellter Branntwein fällt unter
die Bestimmungen der Verordnung, da entsprechend
den Bestimmungen des Weingesetzes als Wein das
durch alkoholischeGärung aus dem Saft der frischen
Weintraube hergestellte Getränk zu erachten ist, und
bei dem federweißen Wein die alkoholische Gärung
bererts eingetreten, wenn auch noch nicht vollständig
beendet ist. Kognakverschnitt unterliegt gleichfalls
den Vorschriften der Verordnung. Bei ihm handelt
^ sich zur Zeit in der Regel um ein aus Wein-
destillat unter Zusatz von Wasser h-rgestelltes Er¬
zeugnis. Aber auch der durch Vermischen von
^ünntwein aus Wein mit anderem Branntwein
mKognakverschnitt  unterliegt wegen seines
weyaltes an Branntwein aus Wein (mindestens
A° Alkohols vergl. § 18 Absatz2 ,des Wein-
ÜfiiJif5 rrv1 Absatzbeschränkung und Ueberlassungs-
SfjL , le  bezeichnet? Verordnung ist in ihrer

m<̂ auf die als Kognakbrennereien
tArs«*/1.̂euerbehörden bezeichnet«« Betriebe be-
xj« <,»!.' * . bezieht sich auf alle Brennereien,

^i.,nM em  aus Wein oder unter Zusatz von
SW * ?', Sie im MM d-r I>°.
Ueb-ri^n,Bestände unterliegen derAbsatzbeschränkung,
sie voAT Unbr Anzeigenpflicht gleichgültig ob
anderen hibst hergestellt oder fertig vonunseren bezogen worden sind.

Tagesbericht vom Kriegsschauplatz.
Großes ^ aupt-Quartier , 1. Februar 1917 (W.T.B . Amtlich)

Westlicher Kriegsschauplatz
^ An vielen Stellen der Front brachten Erkundungsvorstöße wertvolle
Feststellungen über den Feind.

Oestlicher Kriegsschauplatz
front des 0eneralfeldmarschalU Prinzen Leopold von Bayer»

Bei sehr strenger Kälte nur an wenigen Stellen lebhafte Kamvftätig-
keit. An der Najarowska, südöstlich von Lipnica Dolna langen Teile
eines sächsischen Regiments in die russische Stellung und kehrten mit sechzig
Gefangenen und einem Maschinengewehr als Beute zurück.An der

^ront des Generalobersten Srberzog Josef

und bei der

Heeresgruppe des 6eneralftldm *rscbaU von JMickensen

kleine Vorfeldgefechte und vereinzeltes Artilleriefeuer.
^Mazedonische front.

Südwestlich des Dorjan-Sees nach starkem Feuer vorgehende Ab¬
teilungen wurden abgewiesen.

Der erste Generalquartiermeister: Ludendorff

* Am 1. 2. 1917 ist eine Bekanntmachung
Nr. W. III. 4000/12. 16. KRA. betreffend Beschlag¬
nahme von Natron- (Sulfat-) Zellstoff, Spinnpapier
und Papiergarn erschienen, durch die aller Natron-
(Sulfat-) Zellstoff, alles unter Mitverwendung von
Natron- (Sulfat-) Zellstoff hergestellte Spinnpapier,
sowie alle Papiergarne, welche aus dem vorbezeich-
neten Spinnpapier allein oder unter Mitverwen¬
dung von Faserstoffen hergestellt find, beschlagnahmt
werden. Ausgenommen bleiben nur die Garne,
die aus Papier und Bastfasern bestehen. Diese
Garne unterliegen den Bestimmungen der Bekannt¬
machung Nr. W. III. 3000/9. 16. KRA. vom 10.
11. 1916. Trotz der Beschlagnahme bleibt die
Lieferung von Natron- Sulfat-) Zellstoff, von
Spinnpapier und von Papierflachgarn zur Her¬
stellung vcn Papierrundgarn gestattet, während die
Lieferung von Papierrundgarn nur unter bestimmten
Einschränkungen und Bedingungen zulässig ist.
Ebenso bleibt trotz der Beschlagnahme die Verar¬
beitung von Spinnpapier zu Papierflechgarn und

zu Papierrundgarn, sowie dir Verarbeitung und
Verwendung von Papienundgarn allgemein und
die Verarbeitung von Papierflachgarn zu Papier-
rundgarn erlaubt, während die Versrbeitun» von
Natron- (Sulfat-) Zellstoff an bestimmte lläding-
ung-n. "^besondere an ein. bestimmte Mischungmit Sulfit-Zellstoff geknüpft,st. Der Wortlaut der
Bekanntmachung, deren einzelne Bestimmungen für
die bete ltgten Kreise von Wichtigkeit find, ist im
Krersblatt e,nzusehrn.

* Am 1. 2. 1917 tritt eine Höchstpreieverord»
nung für Zink in «rast, in der für Zink je nach
dem Feingehalt, auch für ungeschmol,«,« Zink,
Altzmk und dergl und für Zink in Lrzen Höchst¬
preis« festgesetzt werden. Ueber dtr Anwendung der
Höchstpreise in verschiedenen Fällen,-auch bei Weiter-
»erarbertung des Zinks, sind bestimmte Richtlinien
gegeben. Ausnahmen von den Bestimmungen der
Höchstpreisbekanntmachung können msbesondere bei
Einfuhr gestaltet wrrdrn. Anträge und Anfragen
sind an die Metallmeldeflelle der Kriegs-Rohstoff-



rjct.

Abteilung der Kriegsamts der Königlich Preuß.
Kriegsminifteriums, Berlin W.9, Potsdamerstraße
10—°11 zu richten. Einzelheiten find aus dem
Wortlaut der Bekanntmachung zu ersehen, die bei
den Polizeiverwaltungen aushängt.

* Mit dem 31. 1. 1917 ist eine Bekanntmachung
Ar. W.1V. 100/1. 17. KRA. betr. Beschlagnahme
und Bestandserhebungvon rohen Seiden und
Seidenabfällen aller Art in Kraft getreten, durch
die sämtliche vorhandenen, anfallenden und noch
weiter eingeführten rohen Seiden und Seidenabfälle
aller .Arten beschlagnahmt werden. Tie Beschlag¬
nahme erfaßt die Seiden, von denen eine größere
Anzahl näher bezeichnet werden, auch in gerissenem
und effUochiertem Zustande, sowie gemischt mit
Baumwolle, Wolle und Kunstseide oder irgend¬
welchen anderen Spinnstoffen und die aus ihnen
oder ihren Mischungen hergeftellten Züge, sowie
die beim Spinnen, Zwirnen und Weben anfallenden
Abgänge. Trotz der Beschlagnahme ist die Ver¬
äußerung und Lieferung der beschlagnahmten Ge¬
genstände an die Kriegswollbedarfs-Aktiengesellschast
Berlin SW . 48, Verlängerte Hedemannstraße1—6
erlaubt. Ebenso bleibt die Verarbeitung der
Gegenstände gestattet, sofern es sich um die Er¬
füllung von Aufträgen bestimmter Stellen handelt,

. die in der Bekanntmachung näher bezeichnet sind,
oder die Verarbeitung mit Zustimmung der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung des Krieg-amts des Königlich
Preuß. Kriegsministeriums erfolgt. Die von der
Bekanntmachung betroffenen Gegenstände unterliegen
auch, sofern die Gesamtmenge bei einer Person
mindestens 20 Kilogramm beträgt, einer monatlichen

-Meldepflicht an das Webstoffmeldeamt der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung. Die erste Meldung hat für
den Bestand vom 1. 2. bis zum 10. 2. auf den
vorgeschriebenen Meldescheinen zu erfolgen. Außer¬
dem ill auch die Führung eines Lagerbuches, aus
dem jede Aenderung in den Vorratsmengen und

.ihre Verwendung ersichtlich fein muß, angeordnet

worden. Gleichzeitig ist eine Bekanntmachung
Nr. W. IV. 1501. 17.KRA. betreffend Höchstpreise
für rohe Seiden und Seidenabfällen aller Art in
Kraft getreten, durch die Höchstpreise festgesetzt
werden, deren Höhe sich im einzelnen aus der der
Bekanntmachungbeigefügten Preisliste für die ver¬
schiedenen Sorten der Seiden und Seidenabfälle
ergibt. Der Wortlaut beider Bekanntmachungen,
die verschiedene Einzelbestimmungen, insbesondere
auch über Ausnahmen enthalten, ist im Kreisblatt
einzusehen.

— Das perverse Rübchen. Rübchen-d'Annunzio
mit dem Vornamen Gabriele entwickelt sich. Nach¬
dem es sich als Schriftsteller in perverser öchwulstizität
ausgezeichnet hatte, entflammte er sein Volk zur
Perversität der Verräterei, und seine neueste Perver¬
sität besteht in der Gotteslästerung. And das kam
so. Das italienische Landwirtschaftsministeriumhat
zur Förderung einer guten Bereitung von Ariegsbrot
beschlossen, ansoläc, oie sich verdient machen, Medaillen
zu verteilen und sich wegen der Anschrift an d'Annun-
zio gewendet. Der „Dichter" hat für die Vorderseite
der Reproduktion der bekannte» Münze von Metapont
Mit der Aehre gewählt und für die Rückseite folgende
Anschrift verfaßt: „Das Rriegsbrot, von reinen
fänden bereitet, ist Kommunionsbrot, i» dem das
ganz« Vaterland in Transfubstantiation lebt, wie der
keb des Erlösers. Im Siegesjahre 191?-" Dazu
bemerkt das Organ des Vatikans, der Gffervatore
Romain : Die wohlwollendsten Kritiker nennen
d'Annunzio literatisch fertig und auf 5elbstkopierung
angewiesen. <Ls blieb ihm, nachdem er jede Tugend
und jedes Sittengesetz besudelt hat, kein anderes Feld
zu Beleidigungen mehr übrig als die Heiligkeit der
christlichen Alysterie. Die literarische Erschöpfung und
die krankhafte Sucht nach Neuem haben ihn auf den
N)eg der Gotteslästerung gedrängt. Tiefe Inschrift
scheint von einem perversen religiösen IDahnsinn ein-
gegeben.

Amtlicher Tagesbericht von 3t . Januar

Westlicher Kriegsschauplatz

Sv;
Starker Frost und Sckmeefälle schränkte die Gefechtstätigkeit ein.
An der Lothringischen Grenze bei Leintrey war von Mittag an der

Artilleriekampf stark. Abends griffen die Franzosen einen Teil unserer
Stellung an; sie wurden abgerviesen.

Oestlicber Kriegsschauplatz.

front des ©eneralfeidmarscfoall Prinzen Leopold von Bayern
Auf dem Ostufer der Aa stürmten unsere Truppen eine russische Wald¬

stellung und wiesen in ihr mehrere starke Gegenangriffe zurück. 14 Offi¬
ziere und über 900 Mann wurden gefangen, 15 Maschinengewehre erbeutet.

front des Generalobersten Erzherzog Josek.
Nach heftigem Feuer griffen die Russen nachmittags die Stellungen

südlich der Valeputna-Stratze an. Zwei starke Angriffe scheiterten, beim
dritten gelang es einer russischen Abteilung in einen Stützpunkt einzudringen.

Heeresgruppe des ©eneralfeldmarscballs von Mackensen
Nahe der Donau gingen starke feindliche Aufklärungsabteilungen vor;

fie wurden von den osmanischen Posten zurückgetrieben.

hkazedoniscde front
Deutsche Erkunder brachten von einer Streife im Eernabogen mehrere

Italiener gefangen ein.

Die Steuer für da; Vierteljahr Fanuar/M
sind in der ersten Hälfte dieses Monats fällig >
müffen spätestens bis zum 15. in de» festgesetzt
Kaffenstundenvon 81/2 bis 12V2 Uhr vorrnitlai
zur Einzahlung kommen.

Eronberg, den 1. Februar 1917.
Der Magistrat

fdi
Das uns vom Kommunalverband überwiesen

Schlachtvieh haben wir den Metzgerschäften Daube
Gauff, Gottschalk, Hembus u. Hirschmann zugeteH
Das Fleisch, sowie Speck und Wurst gelangt

Samstag, den3. Februar 1917 f 3'*3
nachmittags von 2 Uhr ab zum Verkauf. § Bb
Gleichzeitig wird Im baden des ßerrn PI ßa
Leonh.Kunz, Tanzhaflslfr. 12 Solberfleisct iov

loweif Vorrat reicht, uerabfolgt. L
Es gelten die Bestimmungen:
1. Die Abgabe erfolgt gegen Einlösung de Witte!

Von

E
Von

Von

Fleifchmarkenanteile für die Zeit vom 29. Jan
bis 4. Februar.

2. Die auf den Kopf entfallende Gewich
menge beträgt voraussiekilicb 250 Grani
Genaue Bekanntgabe erfolgt im Ladenlokal.

3. Ausgabezeiten sind:
2 bis 3 Uhr:
Adler-, Altkönig-, Bahnhof-, Bleich-, Burg«
straße, Burgweg, Doppes-, Eichenstraße, Fell
bergw., Frankfurterstr., Friedens« ., Gartenltir̂nm
3 bis 4 Uhr: mität;
Schloßstraße, Schönbergerfeld, Schreyê wa
Stein-, Synagogenstraße, Talstraße, Talweg <5fr
Tanzhausstraße, Unterer Talerfeldweg, Unteiubron
Höllgaffe, Viktoriastraße, VogelgefanggaUtzerr
Wilhelm Bonnftraße. rer S<
5 bis 6 Uhr: ksiz zu
Graben-, Gr.Hinterstraße,Güterbahnhof,HaMckw
Hartmut-, Haupt-, Heinrich Winter-, Höhe"die e
Jamin-, Katharinen-, Kl. Hinterstraße, $m W,
Römerberg. siedec

Von 6 bis 7 Uhr: dnung
Königsteiner-, Krankenhausftraße, Kronthajellver
Kronthaler-, Lindenstruth-, Mammolshain-tz «m,
weg, Mauerstraße, Minnholzweg, Neuerberjhmcm
weg, Obere Höllgaffe, OberhächstädterlandstrP ^n
Pferdsstraße, Römerberg, Rumpf-, Scheibeßrgerr
buschweg, Schillerstr, Schafhof, SchirnftraW Bec

4. Wir machen ferner auf folgendes aufnmie F
fam: Die Ausgabezeiten find pünktlich einzuhalterband
Auch wenn der Laden leer ist, darf er nur vctfchied
Personen, welche an der Reihe sind, betreten rv«st reg«
den. Das Zurücklegen von Fleisch ist den Metzgdsgege
untersagt. Tie Wahl des Metzgergeschäftes itterkauf
jedem frei. Die Preise sind in allen Geschäft« vo
gleich. daß j<

5. Ausweiskarte und Einwickelpapier  sind Mte ei
zubringen. itürlic

Der Magistrat. Müller-Mittlr-rechm
n. so

Bekanntmachung.
Am 31. 1. 17. sind zwei Bekanntmachungen beireffend

„̂Beschlagnahme und Beftandserhebung von rohen Seiden und
Seidenabfällen aller Art" und „Höchstpreise für rohe Seiden
und Seidenabfälle aller Art" erlassen worden.

Der Wortlaut der Bekanntmachungen ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stello. Genera lkommando 18. Jlrmeekorps.

Junges braves
Mädchen gesucht.

Kronthalerrveg 7. empfehle in reicher Auswahl
Seorg MalckKe.

MN Küche, gefchl. Veranda und
Zubehör für sofort oder später

zu vermieten.
Friedensweg1, Taunusruhe.

zu vermiete». Lihenstraße 30.

An Stelle des verstorbenen Stadtverordneten
Herrn Rentners Philipp Hahn ist gemäß § 23 l!i- \au
Städteordnung bis zum Ablauf der Amtszeit fr?®, 11
Genannten, das ist bis zum 31. Dezember 19lp" 'p*
seitens der zweiten Abteilung eine Ersatzwahl vAstV"*
zunehmen. ßhcher

Die Wahl erfolgt auf Grund der im Augî H
1914 aufgestellten Wahlliste. eit, n

Termin zur Wahl wird auf ^ 3rel
Donnerstag, den 15. Februar1- 17 r16"

nachmittags von 4 bis 5 Uhr ;t  ruh
festgesetzt. Als Wahllokal wird das Sitzungszimiihreits
des Bürgermeisteramts bestimmt. Gemäß § 25 fyombu
Städteordnung laden wir die Wähler der zweitk'Die
Abteilung zu dieser Wahl hiermit ein. sten 11

Cronberg, den 30. Januar 1917. u wü,
Der Magistrat,^ »d 2£Bekanntmachung . *2

Am 1. 2. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend
schlagnahme von Natron- (Sulfat -) Zellstoff, Spinnpapier
Papiergarn" erlassen worden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtrblätthj^
und durch Anschlag veröffentlicht worden. erüät«

Stelle, Generalkommando 18. .Hrmeekor psjferbc»
Bekanntmachung . Ä

betresstHAm 31. 1. 1917 ist eine Bekanntmachung
„Höchstpreise für Zink" erlassen worden. 1

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblätll
und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv. 6eneralkommando 18. Nrmeekorpr-
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